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wird den Rechtsanwälten Dr. Bemmann & Kollegen 
 

Vollmacht-Prozessvollmacht 

 

zur außergerichtlichen und gerichtlichen Erledigung gem. §§ 81 ff., 609, 624 I ZPO 
und §§ 137, 302, 374 StPO für alle Instanzen erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich 
insbesondere auf folgende Befugnisse: 
 
Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an die Partei unmittelbar zu-
lässig sind (z.B. § 16 FGG, § 8 VwZG), bitte ich diese nur an meinen Bevollmächtigten 
zu bewirken. Die Kostenerstattungsansprüche dem Gegner gegenüber sowie die ge-
gen diesen geltend gemachte Forderung werden in Höhe der Kostenansprüche des 
beauftragten Anwalts an diesen abgetreten. Dieser ist ermächtigt, die Abtretung im 
Namen des Auftraggebers dem Gegner mitzuteilen. Mehrere Vollmachtgeber haften 
als Gesamtschuldner. Für an ihn geleistete und weiterzuleitende Zahlungen erhält der 
Rechtsanwalt Hebegebühren gemäß § 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Ziffer 1009 VV. 
 

  

, den 

   

Ort  Datum  Unterschrift 

 

Die Strafprozessvollmacht wird nur dem/den mit einem (*) versehenen Rechtsan-

walt/Rechtsanwälten erteilt.  

Rechtsanwälte 
 
Dr. Klaus Bemmann 
Rechtsanwalt 
Direktor des Amtsgerichts a.D. 

 

Kai Bemmann 
Fachanwalt für Agrarrecht 
Fachanwalt für Medizinrecht  
öffentlich bestellter und vereidigter Sach-  
verständiger für Pferdezucht und -haltung 
Lehrbeauftragter an der  
Georg-August-Universität Göttingen 

 

Almut Pieper* 
Rechtsanwältin  

 
 

 
*im Angestelltenverhältnis 

 
 
 
 

Lindhooper Str. 57 
27283 Verden (Aller) 

 
Telefon 0 42 31 / 9 37 68 - 0 
Telefax 0 42 31 / 9 37 68 - 22 
info@dr-bemmann.de 

 
 

      Bankverbindung: 
Sparkasse Rotenburg Osterholz 
IBAN: DE39 2415 1235 0076 1425 79 
BIC: BRLADE21ROB 
 
Steuernummer:   48/234/07805 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufsichtsbehörde: 
Rechtsanwaltskammer Celle 
Bahnhofstr. 5 
29221 Celle 
info@rakcelle.de 

 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 

  1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Instanzen, 
auch als Nebenkläger, auch für den Fall der Abwesenheit, Vertretung gemäß § 411 
II StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gemäß §§ 233 I, 234 StPO, 

  2.  Strafanträge sowie alle sonstigen nach der Strafprozessordnung zulässigen An-
träge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gemäß §§ 153, 153a 
StPO zu erteilen, 

  3. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des Streitge-
genstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstat-
tenden Kosten und die Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB, 

  4. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere, 
  5.  Entgegennahme von Zustellungen und Ladungen gemäß § 145a III StPO, Einle-

gung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und 
Rücknahme von Widerklagen, 

  6. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis, 
  7. Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners und in Frei-

gabeprozessen sowie als Nebenintervenient, 
  8. alle Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, 

Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenen besonderen Verfah-
ren, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren, 

  9. Regulierung von Versicherungsschäden und Abschluss von Vergleichen, 
10. Anträge auf Scheidung der Ehe, in Folgesachen und einstweiligen  

Anordnungen zu stellen sowie Vereinbarungen zu treffen,  
11. 
 
12. 
 
13. 

Anträge gemäß dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnah-
men zu stellen. 
Abgabe von einseitigen Willenserklärungen, insbesondere Kündigung, Rücktritt, 
Anfechtung und Widerruf, 
Anträge gemäß dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnah-
men zu stellen.  


